
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/9/4 10Os59/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1974

Norm

StGB §146 C1

StGB §147

Rechtssatz

Der Betrüger verantwortet strafrechtlich auch jenen vom getäuschten Auftraggeber erhaltenen Betrag, den er sich

nicht persönlich zuwendet, sondern entsprechend seiner Grundhaltung als unredlicher Gewerbsmann zu

Verschleierungszwecken weitergibt.
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